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Auswirkungen von  
Corona-Massnahmen auf 
Geschäftsmietverträge
Einleitung
Durch die staatlich angeord-
neten Massnahmen zur Ein-
dämmung der Coronavirus-
Pandemie wurden zahlreiche 
Mieter von Geschäftsräumen 
dazu gezwungen, während 
mehreren Monaten ihre öffent-
lich zugänglichen Einrichtungen 
für das Publikum zu schliessen 
und ihre Leistungen einzustel-
len. In der Folge verzeichneten 
viele Geschäfte erhebliche Um-
satzeinbrüche, die allerdings in 
unterschiedlicher Weise durch 
staatliche Ausgleichszahlun-
gen oder Versicherungsleis-
tungen kompensiert wurden. 
Es entbrannte eine Diskussion 
über die Frage, ob Mieter von 
Geschäftsräumen aufgrund 
der staatlich angeordneten 
Einschränkungen einen Miet-
zinssenkungsanspruch geltend 
machen können. In vielen Fäl-
len wurden einvernehmliche 
Lösungen gefunden. Zwei bis-
lang ergangene erstinstanzliche 
Urteile aus dem Kanton Zürich 
stützen die am 18. Mai 2020 

im Jusletter publizierte Analy-
se der Autoren, die sich für die 
Anwendbarkeit der clausula re-
bus sic stantibus (nachfolgend 
«clausula») aussprechen und 
die Frage des Anspruchs auf 
Anpassung des Mietzinses von 
den Umständen des Einzelfalls 
abhängig machen.1

Erstinstanzliche Urteile 
zur kontroversen Frage

Das Bezirksgericht Zürich wies 
in seinem Urteil vom 23. April 
2021 das Gesuch um provi-
sorische Rechtsöffnung der 
Vermieterin für ausstehende 
Mietzinse mit der Begründung 
ab, es sei naheliegend, dass 
das Bundesgericht basierend 
auf seiner Rechtsprechung aus 
dem Jahre 1922 gestützt auf 
die clausula eine Mietzinsreduk-
tion gewähren würde.2

Das Mietgericht Zürich äusser-
te sich in seinem noch nicht 
rechtskräftigen Urteil vom 
2. August 2021 ausführlich zur 
eingangs erläuterten Grund-

satzfrage.3 Es verpflichtete die 
beklagte Mieterin zur Bezah-
lung der gesamten eingeklag-
ten Mietzinse und verneinte 
damit ihren Anspruch auf An-
passung des Mietzinses wegen 
behördlicher Einschränkungen 
und Schliessungen im Zusam-
menhang mit der Coronavirus-
Pandemie. Der Mietvertrag 
enthielt keine besonderen Zu-
sicherungen seitens der Ver-
mieterin oder Risikotragungs-
klauseln zu den Auswirkungen 
pandemiebedingter Betriebs-
schliessungen. In grundsätzli-

1   Vgl. SEBASTIAN REICHLE/BERN-
HARD STEHLE, Coronavirus und 
Geschäftsraummiete, in: Jusletter 
18. Mai 2020; Der vorliegende 
Beitrag beruht im Wesentlichen  
auf der im erwähnten Jusletter-
Beitrag durchgeführten Analyse  
der Rechtslage. Teilweise werden 
Inhalte aus dem Jusletter-Beitrag 
übernommen.

2   Urteil des Bezirksgerichts Zürich 
EB201177-L / U vom 23. April 2021 
E. 6 f.

3   Urteil des Mietgerichts Zürich 
MJ210008-L (ZMP 2021 Nr. 10)  
vom 2. August 2021.
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cher Hinsicht führte das Gericht 
aus, dass eine Vertragskorrek-
tur nach den Regeln der Teil-
unmöglichkeit (Art. 119 OR) 
oder eine Mietzinsminderung 
(Art. 259d OR) nicht in Betracht 
kommen. Hingegen erklärte es 
bei zeitlich und sachlich beson-
ders schweren Auswirkungen 
behördlicher Anordnungen eine 
gerichtliche Vertragsanpassung 
wegen wesentlich veränderter 
Umstände unter strengen Vo-
raussetzungen für möglich. Im 

zu beurteilenden Fall 
hatte die Mieterin 
der Geschäftsräume 
nicht nachgewiesen, 
inwiefern sich die 
staatlich angeord-
neten Massnahmen 
der Gesundheitsbe-
hörden konkret auf 
ihren Geschäftsbe-
trieb ausgewirkt ha-
ben und was sie un-
ternommen hat, um 
die Auswirkungen zu 
überwinden. Sie leg-
te insbesondere kei-

ne Umsatzzahlen vor, die eine 
gravierende Äquivalenzstörung 
belegen würden.4

Anspruchsprüfung

Vorrang vertraglicher  
Abreden
Zunächst ist jeweils zu prü-
fen, ob die Parteien die Folgen 
und Risiken von Nutzungs-
beschränkungen, wie sie sich 
aus behördlichen oder gesetz-
geberischen Massnahmen zur 
Bekämpfung einer Pandemie 
ergeben, vertraglich geregelt 
haben. Grundsätzlich liegt das 
Betriebsrisiko beim Mieter. Eine 
Zusicherung oder Risikobetei-
ligung des Vermieters ist nicht 
leichthin anzunehmen. Die 
vertragliche Festsetzung des 
Mietzwecks allein genügt re-
gelmässig nicht, um von einer 
«Nutzungszusicherung» seitens 
des Mieters auszugehen.5 Es 
bedarf besonderer vertraglicher 
Zusicherungen, damit der Ver-
mieter die finanziellen Folgen 
des sich mit der Pandemie ver-
wirklichten Risikos (mit)trägt.6

Fehlt es an einer spezifischen 
vertraglichen Abrede – was in 
der Praxis die Regel sein dürfte 

–, so ist abzuklären, ob gegebe-
nenfalls aus dem Gesetzesrecht 
ein Senkungsanspruch herge-
leitet werden kann. 

Kein Fall der unverschulde
ten nachträglichen (tempo
rären) Unmöglichkeit
Gemäss Art. 119 OR gilt eine 
Leistung des Schuldners als 
erloschen, wenn sie durch 
Umstände, die der Schuldner 
nicht zu verantworten hat, un-
möglich geworden ist. Gemäss 
bisheriger bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung kommt eine 
temporäre Unmöglichkeit nur 
in Betracht, wenn sie mit Ge-
wissheit bis zum Vertragsende 
bestehen bleibt oder zumindest 
ihr Wegfall nicht abzusehen ist.7

Zum selben Ergebnis kommt 
das Zürcher Mietgericht in sei-
nem Entscheid vom 2. August 
2021. Primär verneint es die 
Anwendbarkeit von Art. 119 
OR bereits mangels Dauerhaf-
tigkeit der Unmöglichkeit. Zu-
dem geht es sekundär von ei-
ner Verwendungsunmöglichkeit 
und nicht von einer Zweckver-
fehlung aus.8 Im konkreten Fall 
wurde «die Gebrauchsüberlas-
sung des Mietobjekts durch die 
Massnahmen des Bundesrats 
[...] nicht beeinträchtigt, wes-
halb die Klägerin ihre Hauptleis-
tung mit der Gebrauchsüberlas-
sung des Mietobjekts gehörig 
erbracht hat».9

Herabsetzungsanspruch 
wegen Mangel an der  
Mietsache
Der Begriff des Mangels um-
fasst nicht nur den eigentli-
chen körperlichen Sachman-
gel, sondern auch jede andere 
Störung im vertragsgemässen 
Gebrauch, inklusive Störungen 
rechtlicher Natur.10 Entspre-
chend vertritt ein Teil der Lehre 
die Auffassung, dass die staat-
lich angeordneten Betriebs-
schliessungen als Mangel an 
der Mietsache zu qualifizieren 
seien und dementsprechend 
ein Herabsetzungsanspruch 
gewährt werden müsse.
Unseres Erachtens ist mit dem 
deutschen Bundesgerichtshofs 
zwischen objekt- und betriebs-
bezogenen Umständen zu un-
terscheiden.11 Die Verantwor-
tung des Vermieters beschränkt 
sich hiernach einzig auf die 
objektbezogenen Umstän-
de, namentlich solche, die die 
Lage, Beschaffenheit oder den 
Zustand des Mietobjekts betref-
fen.12 Auch die schweizerische 
Rechtsprechung anerkennt He-
rabsetzungsansprüche bei ob-
jektbezogenen Umständen wie 
beispielsweise Lärm durch Bau-
vorhaben in der Nachbarschaft 
oder Fluglärm.13 Die behördlich 
angeordneten Lockdowns sind 
jedoch nicht als objektbezoge-
ne Mängel an der Mietsache zu 

Die beiden dargelegten 
erstinstanzlichen Urteile 
lassen auf die grund-
sätzliche Bejahung eines 
Mietzinsreduktionsan-
spruchs unter Anwen-
dung der Rechtsfigur der 
clausula rebus sic stanti-
bus schliessen.

10  Urteil des Bundesgerichts 
4C.39/2003 vom 23. April 2003  
E. 4.; HANS GIGER, in: Berner 
Kommentar zum schweizerischen 
Privatrecht, Obligationenrecht,  
Die Miete, Art. 253–273c OR,  
Art. 256–259i OR, Bern 2015, 
Normspezifische Vorbemerkungen 
zu Art. 258–259i N 38.

11   Urteil des BGH XII ZR 189/09 vom 
13. Juli 2011, NZM 2011, 727 N 12.

12   PETER GÜNTER, Der Einfluss 
öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen 
auf mietvertragliche Vereinbarungen, 
Risikoverteilung, Gestaltungsmög-
lichkeiten der Mietvertragsparteien 
und Rechtsstellung des Mieters bei 
Nichterfüllung von Vermieterpflich-
ten, NZM 2016, S. 569 ff., S. 571.

13   Mietrechtspraxis/mp 3/87 S. 51 ff., 
Mietgericht VD vom 9. Dezember 
1986; Mietrechtspraxis/mp 1/02 S. 
29 ff., Mietgericht Bezirk Bülach vom 
24. September 2001.

4   Urteil des Mietgerichts Zürich 
MJ210008-L (ZMP 2021 Nr. 10)  
vom 2. August 2021 E. 5.2.5 f.

5   Urteil des Mietgerichts Zürich 
MJ210008-L (ZMP 2021 Nr. 10)  
vom 2. August 2021 E. 3.5.

6   SEBASTIAN REICHLE/BERNHARD 
STEHLE, a.a.O., Rz. 31 ff.

7   Urteil des Bundesgerichts 
4C.34/2000 vom 24. April 2001 E. 4 
(in BGE 127 III 300 nicht publ. Erw.).

8   Die Autoren teilen die diesbezüg-
liche Auffassung des Mietgerichts 
(SEBASTIAN REICHLE/BERNHARD

 STEHLE, a.a.O., Rz. 21 ff.). Vgl. zur 
Unterscheidung von Verwendungs-
unmöglichkeit und Zweckverfehlung 
das Urteil des Mietgerichts Zürich 
MJ210008-L (ZMP 2021 Nr. 10) vom 
2. August 2021 E. 3.1. 

9   Urteil des Mietgerichts Zürich 
MJ210008-L (ZMP 2021 Nr. 10)  
vom 2. August 2021. Wie bereits er-
wähnt bedürfte es einer besonderen 
«Nutzungszusicherung» seitens des 
Mieters, damit eine Zweckverfehlung 
und damit Unmöglichkeit vorliegen 
könnte.
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qualifizieren. Vergleichbar mit ei-
nem spezifisch für Gastronomie-
betriebe geltenden Rauchverbot 
stellen sie betriebsbezogene 
Umstände dar, die in die Risiko-
sphäre des Mieters fallen.14

Das Urteil des Zürcher Miet-
gerichts vom 2. August 2021 
stützt diese Ansicht und lehnt 
einen Anspruch auf Herabset-
zung des Mietzinses wegen ei-
nem Mangel an der Mietsache 
mit der Begründung ab, dass 
das Geschäft des Mieters nicht 
Teil des Mietvertrags bildet. Eine 
Übernahme des Betriebsrisikos 
in die Risikosphäre des Vermie-
ters bedürfe einer besonderen 
Abrede. Die angeordneten La-
denschliessungen stellen einzig 
betriebsbezogene Mängel dar.15

Anwendbarkeit der clausula 
rebus sic stantibus
Wie bereits ausgeführt, lassen 
die beiden dargelegten erstins-
tanzlichen Urteile auf die grund-
sätzliche Bejahung eines Miet-
zinsreduktionsanspruchs unter 
Anwendung der Rechtsfigur 
der clausula schliessen. 
Gemäss Rechtsprechung setzt 
«ein richterlicher Eingriff in einen 
Vertrag aufgrund veränderter 
Umstände […] voraus, dass 
die Verhältnisänderung weder 
vorhersehbar noch vermeidbar 
war, […] eine gravierende Äqui-
valenzstörung zur Folge hat und 
der Vertrag nicht vorbehaltlos 
erfüllt wurde».16

Veränderte Umstände: Dass 
sich die Umstände seit Ver-
tragsschluss durch den Eintritt 
der Corona-Pandemie verän-
dert haben, ist zu bejahen. La-
denlokale mussten geschlossen 
werden und konnten nicht mehr 
wie gewohnt genutzt werden.
Voraussehbarkeit: Grundsätz-
lich muss bei längerfristigen 
Verträgen stets mit Verände-
rungen gerechnet werden. 
Auch Gesetzesänderungen gel-
ten nicht als unvorhersehbar.17  
Selbst wenn man aber argu-
mentieren würde, dass mit dem 
Eintreten einer Epidemie oder 
gar Pandemie stets gerech-
net werden muss, konnte man 
wohl kaum mit dem Ausmass 
der behördlichen Anordnungen 
und den damit einhergehenden 
Umsatzeinbussen rechnen.18

Vermeidbarkeit: Unter den Be-
griff der Vermeidbarkeit fällt 
auch die Überwindbarkeit eines 
zukünftigen Ereignisses. Hier-
nach fällt die Vertragsanpas-
sung ausser Betracht, wenn 
eine Partei die Folgen der künf-
tigen Entwicklung hätte über-
winden können.19 Die Parteien 
konnten weder mit den schwer-
wiegenden Folgen der Corona-
Pandemie rechnen, noch hät-
ten sie Massnahmen zu deren 
gänzlichen Überwindung treffen 
können. Wenn auch beispiels-
weise Restaurants Take-away-
Dienste anbieten können, führt 
dies grundsätzlich nicht zur 
Überwindbarkeit und Vermeid-
barkeit der Ladenschliessungen 
und damit verbundenen Um-
satzeinbussen.
Gravierende Äquivalenzstörung: 
Die veränderten Verhältnisse 
müssen eine schwere Äqui-
valenzstörung auslösen. Kön-
nen die Räumlichkeiten infolge 
staatlicher Anordnung gar nicht 
oder nur noch teilweise ge-
nutzt werden und kann somit 
der Mieter keine oder lediglich 
wenige Einnahmen erzielen, 
erscheint die volle Bezahlung 
des Mietzinses in der Regel als 
unverhältnismässig. Beanspru-
chen Geschäfte während der 
Zeit der Betriebsschliessungen 
staatliche Hilfe, zum Beispiel in 
der Form von Kurzarbeitsent-
schädigung, so ist dieser Um-
stand bei der Beurteilung der 
Äquivalenzstörung zu berück-
sichtigen.20

Keine vorbehaltlose Vertrags-
erfüllung: Möchten betroffene 
Mieter die Anpassung des Ver-
trages verlangen, dürfen sie den 
Mietzins während der staatlich 
angeordneten Schliessungen 
lediglich unter dem Vorbehalt 
der Vertragsanpassung tilgen. 

Fazit

Im Grundsatz gilt, dass eine 
vertragliche Regelung, mit wel-
chen der Vermieter ein Verwen-
dungsrisiko mit übernimmt, vor 
anderen Rechtsfiguren Vorrang 
geniesst. Besteht keine solche 
Vereinbarung, stellt sich die 
Frage der Rechtsgrundlage für 
pandemiebedingte Mietzins-
reduktionen. Sie ist nicht ab-

14   Vgl. Urteil des BGH XII ZR 189/09 
vom 13. Juli 2011, NZM 2011, 727 
N 9.

15   Urteil des Mietgerichts Zürich 
MJ210008-L (ZMP 2021 Nr. 10)  
vom 2. August 2021 E. 4.4.

16   BGE 127 III 300 E. 5b S. 304 f.
17   BGE 127 III 300 E. 5b/aa) S. 305.
18   Vgl. BGE 48 II 252 wo das Bundes-

gericht die wirtschaftlichen Umwäl-
zungen nach dem ersten Weltkrieg 
für nicht voraussehbar hielt.

19   SEBASTIAN REICHLE/BERNHARD 
STEHLE, a.a.O., Rz. 55.

20   Vgl. hierzu das Urteil des Mietge-
richts Genf C/9840/2020 vom  
28. Juni 2021 E. 5d).

schliessend geklärt. Die ersten 
Gerichtsentscheide lassen da-
rauf schliessen, dass die clau-
sula als Rechtsgrundlage des 
Anspruchs auf Mietzinsreduk-
tion während des Lockdowns 
anwendbar ist. Es zeichnet sich 
weiter ab, dass die Anforde-
rungen, um eine gravierende 
Äquivalenzstörung zu belegen, 
sich als entscheidend erweisen 
dürften. Die Rechtsfiguren der 
unverschuldeten Unmöglichkeit 
sowie der Anspruch auf Herab-
setzung wegen eines Mangels 
an der Mietsache dürften im 
Gegensatz zur clausula in den 
hier interessierenden Fällen eher 
nicht zur Anwendung kommen.
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